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W\/S l .  Al lgemeines

l)as Hauptereignis des B.,r ' ichtsjahres rryar der Abschluss des Zt,ri lpTs2esse:s der
drei Wasserverbundpartner gegen die Zuckertabrik Aarberg (ZRA)im Frühjahr
1981. Ein Anbetracht derTatsache, dass die Grundwasserverschmutzung durch
die ZRA die Ursache zur Gründung der Wasserverbund Seeland AG und zum
Bau des Grundwasserwerkes Gimmiz war,  lohnt es s ich,  den ganzen Prozess-
ablauf nochmals Revue passieren zu lassen, um so mehr als er in unserer
Gegend, aber auch in den Wasserfachkreisen des ganzen Landes, auf reges
Interesse gestossen ist. Es handelt sich nämlich in diesem Fall um eine Gewäs-
serverschmutzung ganz grossen Stils, ist es doch gerichtsnotorisch, dass die
Zuckerfabr ik Aarberg in der Per iode 1940 bis 1964 jähr l ich zuerst  1,5 Mio.  m3,
dann bis zu 3,3 Mio,  m3 Abwasser in eigens dafür erstel l ten Gräben und Tei-
chen in den Untergrund versickern l iess.

Vorgeschichte

Die Stadt Biel hatte in den 50er Jahren lange Zeit nach zusätzlichem Wasser
gesucht.  Mehr Ouel lwasser als schon gefasst  war,  gab es nicht  und ein Seewas-
serwerk stand damals ausser Diskussion, wei l  d ie nöt ige Aufberei tungstechnik
noch nicht  entwickel t  war.  Es musste also nach einem mögl ichst  nahe gelege-
nen Gru ndwasservorkommen von ausreichender Ergiebigkei t  Ausscha u geha l -
ten werden. Schl iessl ich fand man dieses in Worben und Biel  err ichtete dort  in
den Jahren 1951 bis 1953 ein Grundwasserwerk mit 20 000 l/min Förderlei-
stung. Lyss und die Seeländische Wasserversorgung, Gemeindeverband
(SWG) hatten schon früher im gleichen Grundwassergebiet Fassungen erstellt.
Die Gesamt-Förderungskapazi tät  der drei  Grundwassernutzer betrug 32 000 l /
min.

Einige Zei t  nach der Inbetr iebnahme verschlechterte s ich die anfängl ich ausge-
zeichnete Oualtität des geförderten Wassers langsam, aber stetig. Die Vermu-
tung lag nahe, die Zuckerfabr ik Aarberg sei  daran schuld.

Sei t  Jahrzehnten deponierte die ZRA nämlich ihren Rübenschlamm ent lang der
Alten Aare unterhalb Aarberg und liess dort auch jeweils während und nach der
Rü be n-Vera rbeitu ng g rosse Mengen o rga nisch belasteten Rtl bensch I a m mwas-
sers ungereinigt  in den Boden versickern (s iehe Si tuat ionsplan).  Heute wird
dieses Abwasser in einer eigenen Kläranlage aufberei tet  und zur Nachbehand-
lung in die ARA Lyss gelei tet .

Nachdem sich die ZRA bereit erklärt hatte, bei einer systematischen Grundwas-
seruntersuchung mitzuwirken, traf man sich in den folgenden Jahren regel-
mässig. Als sich der Verdacht erhärterte, die ZRA sei tatsächlich die Verursa-
cher in der Oual i tätsverminderung des Grundwassers,  versprach sie,  Abhi l fe zu
schaffen. Doch nichts geschah, bis 1964/65 Verhäl tn isse eintraten, die zum
sofort igen Handeln zwangen. Inzwischen hatte s ich nämlich die Qual i tät  des in
Lyss gefassten Grundwassers wesentlich verschlechteft, Am 29. September
1964 verbot der Regierungsrat des Kantons Bern der ZRA mit sofortiger Wir-
kung die weitere Versickerung ihres Abwassers. Statt d6sen wurde es - im
Sinne des kleineren Übels - in die Alte Aare geleitet undl2war weiterhin unge-
reinigt .  Am 22. Dezember 1964 stel l te man in den Fasqgrngen von Biel  in Wor-
ben einen massiven Einbruch von Eisen-Mikro-Organfsmen und Abwasserpil-
zen Iest. Als Ursache wurde von den vom Kanton eingesetzten Experten Bos-
sevRutsch/Trüeb eindeutig die von der ZRA hervorgerufene Grundwasserver-
schmutzung genannt.
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WVS Nebst den direkt  betrof fenen Grundwassrrrnutzern Biei  und Lyss fühl te s ich

aber auch die swG, die ihr  wasser ja i ;  i : ;  dem gleic i ten Grundwasserfeld

bezog, bedroht.  Diese drei  Partner schlos: , rn s ich in der Folge zu einer lnteres-

sengemeinschaft  zusammen und grünclelen am 17. Februar 1967 die Wasser-

verbund Seeland AG (V/VS).  Diese bezwech in erster Linie "der Bevölkerung

der angeschlossenen Gemeinden die bestmögl iche Versorgung mit  Wasser zu

gewährleisten)) .  Die verantwort l ichen Behörden und Fachleute der drei  Partner

waren nämlich,  zusammen mit  den obenerwähnten Expenen, zur At; f fassung

geiangt,  d ie einzige Mögl ichkei t  zur Abwendung der immer grösser wercienden

Gefahr, plötzlich nicht mehr über genügend Wasser zu verfügen, sei die Erstel-

Iung neuer Grundwasserfassungen (siehe Situationsplan). ausserhalb der ver-

schmutzten Zone, in Gimmiz am Hagneckkanal.
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WVS Der Bau wurde unverzü1r l ich in Angr i i t  q( i r ' rommen und am 11. Dezemberl9r ' , ;
war es so weit ,  dass Bie,  -  vorerst  ,  i rcr  provisor ische lnstal la rnen -  Wi; . .ser
von Gimmiz beziehen , . rnd dadurch den r is ikoreichen und stark reduzierten
Betr ieb in den eigerren Fassungen in Worben einstel len konnte.  Für Lyss war
dies sogar schon et , .vas f rüher der Fal l .

Der Zivilprozess

Am 18. März 1965 beauftragte der Bieler Stadtrat  den Gemeinderat ,  e ine Scha-
denersatzklage gegen die ZRA einzureichen. Darauf schlossen sich Biel, Lyss
und die SWG zu einer Strei tgenossenschaft  zusammen und betrauten Herrn
Fürsprecher Prof. Dr. H. Marti, Bern, mit der Führung des Prozesses. Da die
Einwohnergemeinde Aarberg und die Burgergemeinde Kappelen der ZRA das
für die Rübenschlammdeponie und die Besei t igung des Rübenschlammwas-
sers benötigte Land zur Verfügung gestellt hatten, mussten die Kläger auch sie
ins Recht z iehen.

Am 21 . August 1967 fand in Anwesenheit von Vertretern des Kant. Wasser- und
Energiewirtschaftsamtes, eine Besprechung der polit ischen Aspehe des Falles
zwischen den Streitparteien und einer Regierungsdelegation statt, wobei sich
die Kläger zu einem tragbaren Vergleich bereit erklärten. Leider kam dieser
nicht  zustande und der Just izhandel  nahm seinen Lauf.  Nachfolgend werden
sei ne Ha u pteta ppen stichworta rti g wiedergegeben :

1966

5. Jul i Einreichung der Klagevon Biel, Lyss und der SWG beim Appella-
tionshof des Kantons Bern gegen ZRA, Einwohnergemeinde Aar-
berg und Burgergemeinde Kappelen. Die Kläger machen den
ihnen durch die Ver legung der Fassungen nach Gimmiz entste-
henden Aufwand als Schaden gel tend und fordern einen
Schadenersatz in richterl ich zu bestimmender Höhe, zuzüglich
Zins zu 5 Prozent sei t  Klageeinreichung.

Einreichung der Klageantvvort,der Replik und der Duplik.31.De2.1966
bis
21 .Sept. 1 967

1968

8. Jan.

3.  Apr i l

Das Gericht ernennt zu Gerichtsexpertendie Herren Prof. Stumm
EAWAG, Prof. Wuhrmann EAWAG, Dr. Hänny EAWAG, lng. Bru-
derer, Freiburg.

Der lnstruktionsrichter erlässt den Expertenauftrag aufgrund
eines Fragebogens, zu dem die Parteien vorher hatten Stel lung
nehmen können.

Die Expertise im Umfang von 99 Seiten mit zahlreichen Beilagen
ist eingegangen. Sie bestätigt die Schuld der ZRA an der Grund-
wasserverschmutzung und def in ier t  deren Umfang. Sie verneint
eine Gefährdung der Fassungen der SWG, bejaht jedoch eine
solche der Fassungen von Biel und Lyss. Die Experten stellen
ausdrücklich fest, diese Gefährdung habe den im Jahr 1965 von
Biel und Lyss getroffenen Entscheid, ihre Fassungen nach Gim-
miz zu verlegen, gerechtfertigt.

1971

30. Jul i

. -'\.({. .::
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28. Nov.

1.  Dez.

1972

1973

6. Febr.

1975

13. Febr.

1976

August

1977

7. März

23. Aug,

Die Kläger machen eine Eingabe mit  Ergänzungs- und Er läute-
rungsfragen.

Die Beklagten reichen ein Privatgutachten ein, welches am Gut-
achten der Gerichtsexperten keinen guten Faden lässt, und bean-
tragen ei ne Oberexpertise.

Geplänkel  um Gutachten und Gegengutachten.

Der Appel lat ionshof beauftragt die Gerichtsexperten mit  e inem
a bsch liessen den E rg ä nzu n g sg utachten. Dieses erfordert u mfa ng-
reiche, neue Untersuchungen.

Verfügung des Appel lat ionshofes.  Die Erstel lung einer Oberex-
pertise wird definit iv abgelehnt.

Da s E rg ä nzu ng sg utachten der Gerichtsexperten wird a bgeliefert.
Es umfasst 86 Seiten und einen Anhang von 30 Seiten. Die Exper-
ten wider legen dar in die Thesen der Pr ivatgutachter und bestät i -
gen ihre Aussagen in der Expert ise von 1971.

Erstes Urteil des Appellationshofes des Kantons Bernr Das
Gericht anerkennt, die ZRA habe durch ihre Abwasserversicke-
rung Biel und Lyss einen Schadenzupefügt, dersich aufgrund der
Kosten der Ersatzanlage Gimmiz aui etwa l3 Mio. Frankenbezif-
fern lasse. Dagegen sei die SWG nicht geschädigt worden. Biel
und Lyss müssten sich aber grosse Vorteile anrechnen lassen für
bessere Wasserqualität, grössere zur Verfügung stehende Was-
serquantität, sowie Modernität der neuen Anlagen und hätten
schl iessl ich eine gewisse Eigenschuld.  Das Urtei l  lautet :

- Schadenersatz an Biel
- Schadenersatz an Lyss
- Schadenersatz an die SWG

Total, inkl. zins

Fr. 1 200 000.-
Fr. 600 000.-

Fr. 1 800 000.-

Die Beklagbarkeit (Passivlegitimation) der Einwohnergemeinde
Aarberg und der Burgergemeinde Kappelen wird verneint .

Erste staatsrechtliche Beschwerde und ersfe Berufungder Ktäger
an das Bundesgericht.

Schadener. ;atzforderung (Anlagekosten + kapi ta l is ier te Mehrbe-
triebskosten):
Biel :  Fr.9 283 817.25 1 3 375 0oO.--  :  Fr.12 658 817.25
Lyss: Fr.3 287 302.di | 1 3S0 000.- : Fr. 4 637 302.40
SWG: i r .  /+ 208337.Ä' .  + 2070 000.- :  Fr.  6 ?,g337.45

WVS

i)

Total  Biel ,  l ' .  : ,  { rnd SWG zusammen

zuzügliclr . ins von 5 Prozent ab 1. ., j;;nuar

= Fr t3 574 457.10
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\VVS 29 Aug.

2t.  okt.

10.  Nov.

30. Nov.

1978

7. Febr.

23. Febr.

31. Aug.

8. Dez.

1979

15. Febr.

Apr i l

25.  Mai

17. Aug.

3. Dez.

F/r;rir staafsrechtliche Besc hwerde
; r i tc i

Berufungsantwort mit tsegründung der Anschlussberufung ck:r
Beklagten an das Bundesgericht.

Vernel;:nlassung der Kläger zur staatsrechli ichen Besclrwerde
der Beklagten und

Antwort der Kläger auf deren Anschlussberufung.

Verfügung des Bundesgerichtes: Die slaatsrechtl ichen Beschwer-
den der Kläger und der Beklagten werden abgewiesen.

Bu nd esge richts u rte i I :
Die Berufung der Kläger wird te i lweise gutgeheissen und das
Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern, mit Ausnahme
von Disposi t iv-Zi f fer  1 (Klage der SWG, welche vom Bundesge-
r icht  endgül t ig abgewiesen wird) aufgehoben. Die Sache wird zur
neuen Beurtei lung im Sinne der Erwägungen des Bundesger ich-
tes an den Appellationshof zurückgewiesen.lm übrigen werden
Berufung und Anschlussberufung abgewiesen.
Ferner bejaht das Bundesger icht  abschl iessend die Passiv legi t i -
mat ion (Beklagbarkei t )  der Einwohnergemeinde Aarberg und der
Bu rgergemeinde Kappelen.

Der Appel lat ionshof bestel l t  beim Gerichtsexperten Ing. Bruderer
ein E rg ä nzu n g sg uta chte n.

Auftrag des Appellationshofes an Dr. Röthlisberger, Bern, zur
Ausarbeitung eines betriebswirtschaftlichen Gutachtens"

Die Parteien erhalten das 3Tseitige Ergänzungsgutachten I von
Ing. Bruderer.  Sie können dazu Ergänzungsfragen stel len.  Herr
lng.  Bruderer berechnet,  wieviel  e ine Ersatzanlage in Gimmiz für
Biel und Lyss allein (ohne SWG) gekostet hätte und kommt auf
total 13,2 Mio. Franken, inkl. kapitalisierte Mehrbetriebskosten.
Dann zieht er für  v ier  Vortei le total  4,9 Mio.  Franken ab und über-
lässt  es dem Gericht ,  über al l fä l l ige wei tere Abzüge nach Ermes-
sen zu entscheiden. Er stei l t  auch eine, dem Appel lat ionshof und
dem Bundesgericht unterlaufene, irrtümliche Interpretation der
Aussage der Gerichtsexperten bezügl ich Wasserqual i tät  r icht ig.

Die Kläger stel len 7 Ergänzungsfragen, die Beklagten deren 69.

Herr lng. Bruderer l iefert sein Ergänzungsgutachten l l ab.

Herr Dr. Röth I isberger I iefert sei n STseitig es bet ri e bswi rtschaft | i  -
ches Gutachten mit  zahlreichen Tabel len-Bei lagen ab. Er errech-
net für  Biel  und Lyss zusammen eine Vermögenseinbusse von
830 000 Franken.

Zweites Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern:
Aufgrund der für  ihn bindenden Eruvägung des Bundesger ichtes
geht derAppel lat ionshof für  d ie Best immung des Schadens nach
der Methode von lng. Bruderer vor. Letzterer hatte den Schaden
für Biel und Lyss zusammen auf 13,2 Mio. Franken beziffert; der
Appel lat ionshof lässt  d ie Bauzinsen weg und kommt auf total
11,1 Mio.  Franken. Dann macht er Vortei lsabzüge für den Mehr-
wert der neuen Fassungen, angeblich bessere Wasserqualität

{[ \\)
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(wobei  er  den Abzugsbetrag über eine unseres Erachtens zweifel-
hafte <Kochsalzrechnung> ermittelt), sowie quantitative Verbes-
serung der Wasserversorgungen der Kläger.

Der Appel lat ionshof kommt zu folgenden Zahlen:

WVS

-  Schadenersatz an Biel :
- Schadenersatz an Lyss:

Total  für  Biel  und Lyss

zuzügl ich Zins von 5 Prozent ab 1.  Januar 1974

Fr. 1 459 160.-

Zweite staatsrechtliche Beschwerdeund zweite Berufung der Klä'
ger an das Bundesgericht.
Aus prozesstaktischen Gründen begrenzen die Kläger nun ihre
Ansprüche auf die Beträge, die Herr  Ing.  Bruderer in seinem
Ergänzungsgutachten I  errechnet hat,  obwohl s ie nicht  mit  a l len
vom Experten vorgenommenen Abzügen nach Art und Höhe ein-
verstanden sind. Es dürfe daraus weder tatbeständlich noch
recht l ich i rgendeine Anerkennung gefolgert  werden. Schadener-
satzforderung:

-  für  Biel :
*  für  Lyss:

Total für Biel und Lyss

Fr. 1 074 600.-
Fr. 384 560.-

Fr.  6777 000.-
Fr. 1 573 000.-

1980

31. März

Fr. 8 350 000.-

zuzügl ich Zins von 5 Prozent ab 1.  Januar 1974

18.April Zweite staatsrechtl iche Beschwerdeder Beklagtenund

11. Juni  Gegenbemerkungender Klägerandas Bundesger icht .

16. Juni Berufungsantvvort der Bektagten an das Bundesgericht und

20. Juni Gegenbemerkungen der Beklagten zur staatsrechtl ichen
Beschwerde der Kläger.

12. Aug. Antwortder Klägerauf die Anschluss-Berufung der Beklagten.

Der Vergleichsvorschlag des Bu ndesgerichts-Referenten
Am 10. Dezember 1980 fand in Bern eine Vergleichsverhandlung der Parteien
mit  dem Referenten des Bundesger ichts stat t .  Dieser er läuterte dabei  seinen
Standpunkt in der Schadenersatzfrage wie folgt:
Von den beiden Schadenersatzberechnungs-Methoden Bruderer und Röthlis-
berger s ieht  er erstere als die r icht ige an.
Die Bauzinsen und die Mehrbetr iebskosten müssen berucksicht igt  werden. Die
diesbezügl ichen Berechnungen Bruderer s ind in beiden Fäl len in Ordnung. Die
Ansicht  des Appel lat ionshofes ist  nach seiner Meinung falsch. Die Mehrwertpo-
si t ionen in der Anschlussberufung der ZRA sind unbegründet.

Abzug für Mehrwert  Neuanlagen:
Die Berechnung des Appel lat ionshofes ist  etwas merkwürdig.  Anderersei ts
st imrnt er der Berechnung Bruderer in diesem Punkt auch nicht  zu,

,\bzug für bessere Wasserqualität:
Hier hat der Appel lat iorrshof mit  s.  iner Kochsalzrechnun' t  stai-k danebe ge-
gr i f fen.  Anderersei ts ist  d ie Kehrtv ' 'endung im Ergänzunr;sgutachten Brude-
rer auch nicht  ger;de uberzeugend. Da die absolutr '  , , 'ahrhei t  in diesem
Punkt wahrschr , r i ich nicht  gefunden vrerden kann, , . : ;s der Richter nach
gir lorrem Erme: . ,s 'n bef inden.

:i.\1,
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I 'VVS / r l , .zug für den Umstand, dass die Zf lA rrr ; r  a ls Tei lverursacher gel ten kanrr :
Die Begründung des " ' .ppel lat ion; l ' rc les ist  in Ordnung, dc:  \nsatz al) l . . r  zt)
hoch. Die wei tere 8er; , -undung in der ZRA-Anschlussberuf i r i tg lehnt er ab.

A,bzugr wegen Weiterbenützung der al ten Anlagen:
Du,;h Übernahnre der Zahlen Bruderer, , r  ihre Ber i r iung haben die Kläger
den vom Experten gemachten Abzug ancrkannt.  Dann kann man ihnen aber
unter diesem Ti te l  keine weiteren Abzüge mehr zumuten.

Seine Schadenberech nu ng lautet :

Total Ersatzkosten gem. Bruderer.
Abzüge gem. Bruderer.

Differenz (: Berufungsanträge) .
Weitere Abzüge gemäss Referent:
-  Moderni tät  der Neuanlagen
- Bessere Wasserqualität (5 Prozent der

totalen Ersatzkosten wie oben)
-ZRA-Verschmutzung nur Tei lursache

der Ver legung (15 Prozent für  Biel ,  7,5
Prozent für Lyss der Total-Ersatzkosten).

-  Zurvörfügungstel lung der Parzel le 640
durch die Gemeinde Lyss (wie Appel la-
t ionshof)

Biel
Fr.

10 368 000
3 591 000

Lyss
Fr.

2 855 000
1 282000

6777 000

1 975 000

51 8 400

1 555 200

1 573 000

492 000

142750

214 125

20 240

',C.\

Antrag des Referenten:
Schadenersatz 2728 400 703 885

Total für  Biel  und Lyss . 3 432285

zuzügl ich Zins von 5 Prozent ab 1.  Januar 1974

Prozesskoste n-Liq u idatio n :
Er kommt zum gleichen Vertei ler  wie der Appel lat ionshof,  näml ich:
-  Halbierung der Gerichtskosten

(zirka je Fr. 200 000.-)
- Die eigenen Kosten trägt jede Partei selbst.

Beurteilung der Sachlage aufgrund des Vergleichsvorschlages
In seinem Brief  vom 15, Dez. 1980 an die Gemeinderäte von Biel  und Lyss
schreibt Herr Prof. Dr. Marti zum Vergleichsvorschlag im wesentliclren, dass
dieser hinsicht l ich des Betrages nicht  den gehegten Erwartungen der Kläger
entspreche. lmmerhin sei  nun unbestr i t ten,  dass die Kläger einen Schadener-
satz erhal ten würden. Ferner dürf te mit  Genugtuung vermerkt  werden, dass die
vom Bundesgerichts-Referenten vorgesehenen Beträge jene der Vorinstanz um
zirka 100 Prozent übersteigen.

Der Bundesger ichts-Referent habe darauf aufmerksam gemacht.  dass das Bun-
desgericht dazukommen könnte, das Urteil aufzuheben und die Sache wie-
derum zur Neubeurtei lung an die Vor instanz zurückzuweisen. Die staatsrecht l i -
che Beschwerde der Kläger wegen Wil lkür,  sei  näml ich in einem (wesent l ichen)
Punh begründet.  Die Rückweisung hätte nach Prof .  Dr.  Mart i  zur Folge, dass
das Verfahren vor dem Appellationshof fortgesetzt werden müsste. Nach den
bisherigen Erfahrungen sei zu befürchten, dass dort die Schadenersatzbeträge
wieder auf die Summe des ersten und zweiten Urtei ls reduziert  würden. Mit
hoher Wahrscheinl ichkei t  müssten die Kläger hierauf das Bundesger icht  zum
dri t ten Mal anrufen, wobei  unsicher sei ,  ob im dr i t ten Anlauf die Chancen
günst iger oder weniger günst ig wären.11



Würde das Bundesger icht  zurückweisen und müsste es s ich in 2 bis 3 Jahren
nochmals über die Höhe des Schadenersatzes aussprechen, sei  ungewiss,  wie
dann die Aktenlage wäre.

Aufgrund dieser Erwägungen empfahl Herr Prof. Dr. Marti, den Vergleichsvor-
schlag des Bundesgerichts-Referenten anzunehmen.

Der Gemeinderat der Stadf Bielbehandelte das Geschäft an seiner Sitzung vom
30. Januar 1981. Er nahm dabei  Kenntnis von der schr i f t l ichen Zust immungs-
empfehlung von Herrn Prof. Dr. Marti, sowie von derjenigen des Verwaltungs-
rates der Wasserverbund Seeland AG. Auch das Gas- und Wasserwerk Biel
beantragte -  nach Abwägung der Chancen -  Zust immung zum Vergleichsvor-
schlag, obwohl es die über die Abzüge des Experten Bruderer (Fr.  3 591 000.-
für Biel und Fr. 1 282 000.- für Lyss) hinausgehenden weiteren Abzüge des
Referenten (Fr.4048 600.-  für  Biel  und Fr.  869 115.-  für  Lyss) als absolut
nicht gerechtfertigt taxierte. Die Direktion der Gemeindebetriebe Biel erachtete
die vorgeschlagene Entschädigungssumme als ungenügend. Sie wirkte kaum
abschreckend und trage dem Verursacherpr inzip nicht  genügend Rechnung.
Aber,  im Hinbl ick auf die überaus lange Dauer des Strei tes und auf die Mögl ich-
kei t  e iner wei teren, jahrelangen Verzögerung bis zur Bei legung des Fal les,
schl iesse sie s ich dem Antrag, dem Vergleichsvorschlag des Bundesger ichts-
Referenten sei  zuzust immen, an.

Nach eingehender Diskussion st immte der Gemeinderat  der Stadt Biel  dem
Vergleichsvorschlag zu und beantragte dem Bieler Stadtrat ,  e in gleiches zu tun.

Interessant waren auch die Überlegungen, die das Bieler Stadtratsmitglied Dr.
jur. L. F. Carrel in der Debatte im Stadtparlament wie folgt vortrug;"

<tDie Kernfrage dieses Geschäftes lautet:
-  Wol len wir  dem Vergleichsvorschlag zust immen, auch wenn er unsern

Erwartungen nicht  entspr icht ,  oder wol len wir  dem Rechtsstrei t  seinen Lauf
lassen - mit dem Risiko eventuell noch weniger zu erhalten?

Um diese Frage zu beantworten, das heisst, um unsere Chancen im einen
oder andern Fal l  beurtei len zu können, müssen wir  rückbl ickend auf den
Prozessverlauf zwei Aspekte näher ansehen:

Den rein tatbeständlichen: Die Forderungen der Kläger auf Schadenersatz
müssen im Lichte des Sachverhaltes, wie er sich im Verlauf des Prozesses
herausgeschält hat, betrachtet werden;

die recht l iche Beurtei lung der Forderungen: In welchem Umfang sind sie
als gerechtfertigt erachtet worden?

Erst  nach einer genaueren Prüfung dieser beiden Aspekte können wir  e ine
Cha ncenbewertu ng vornehmen.

lch komme zum 1. Aspeh, zum Sachverhalt: Exper-ten waren in der Lage, die
Schuld der Zuckerfabr ik Aarberg an der Grundwasserverschmutzung zu bestä-
t igen und deren Umfang zu.def in ieren. Sie h:ben auf eine Gefährdung der
Fassunge:r  von Lyss und Biel  er l  . rnnt ,  ergo war der Entscheid,  d ie Fassungen
zu ver legen, gerechtfert igt .  Mit  anderen Worten: In al len ergangenen Urtei len
ist  d ie Schuld des Verursachr:rs der Verschmutzung grundsätzl ic l r  bejaht und
damitauchseincPf l ichtzur ' ichsdsn.rsatz le istungbest; i t igtwordr ' r .Darauszu
folgern,  dass deshalb die Foiderungen der Kläger in . ,o l lem Umfange gerecht-
fer t igt  seier,  wäre aber ein Trugschluss,  der zur- i iage ver le i ten könnte:  Was
wol len l r  :  i l i i  dem Vergleich,  a lso euasi  dem S1 .r . iz  in der Hand, s i tzt  doch eine
fet te,  mi l i ionenschwere Taube ai , , f  dem Dach?

WVS
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\^,,/ v S Vergi :ssen wir  aber nicht ,  dars dieseTaubc berei ts sei t  lSJahren drr t  s i tzt  und
wir"s. , i t  15 Jahren mit  e ine' .  wohl  fe i r rgesponnenen, jur ist ische'  Netz umr;
Haus herum rennen um sie zu fangen, aber bisher ohne Erfolg.

Damit  b in ich beim 2.  Aspekt,  bei  der rechtüchen Beurtei lung, angelangt:  wenn
die 15 Jah' :  Prozessclauer,  d ie zwei Urtei le des ' \ppel lat ionshofes und die zwei
recht l ichen Beurtei lungen des Bundesger ichtes etwas gezeigt  haben, dann das.
dass man bezügl ich den von den Klägern gestel l ten Forderungen verschiede-
ner Auffassung sein kann. Auch bei  den Abzügen, d.h.  bei  derVortei lsanrech
nung, kann man, je nachdem welchem Experten man folgt ,  in guten Treuen zu
ganz anderen Resul taten kommen. Damit  s ind wir  zurück bei  unserer Chancen-
bewertung: Wie s ieht s ie aus? Es wurde gesagt,  der Vergleich sei  a ls Ganzes uä
prendre ou ä la isserr .  Es hat deshalb keinen Sinn, über einzelne Posten zu
diskut ieren. lm Vergleichsvorschlag ist  für  Biel  d ie Summe von 2,7 Mio.  Fran-
ken vorgesehen, d.h.  das Doppelte der Beträge, die durch die beiden Urtei le
des Appellationshofes gesprochen worden sind.

Auf der andern Sei te besteht die Mögl ichkei t ,  dem Prozess den Lauf zu lassen.
Dazu sind ebenfal ls zwei Dinge festzuhal ten:

1.  Die Hoffnung, wegen der nachgewiesenen Schuld der Zuckerfabr ik Aarberg
die eigene Forderung auf ger icht l ichem Weg vol lumfängl ich zugesprochen
zu erhal ten,  ist  und bleibt  t rüger isch.

2.  Es besteht das Ris iko,  dass bei  e iner erneuten Rückweisung an den Appel la-
t ionshof das Resul tat  ohne weiteres noch stärker zu Ungunsten der Kläger
ausfal len könnte.

In real ist ischer Abwägung muss man daher diesem Vergleichsangebot zu-
st immen.

Gestat ten Sie mir  abschl iessend noch folgende Bemerkungen: Aus einer
geschlagenen Schlacht sol l te man auch Lehren ziehen. Man kann sich bei-
spielsweise fragen, ob die ganze Auseinandersetzung i rgendwie doch auch
positive Resultate zeitigte. Ein solches ist inzwischen vorhanden: Die Zuckerfa-
br ik Aarberg hat nun sei t  10 Jahren eine Abwasserreinigungsanlage in Betr ieb,
die gemäss amtl ichen Auskünften gut funkt ioniert .  Eine Lehre drängt s ich aber
auf,  und diese hat einen etwas bi t teren Beigeschmack: Am 21 ,  August 1967
haben im Beisein einer Regierungsdelegat ion Verhandlungen über einen Ver-
gleich stat tgefunden. lm Vortrag des Gemeinderates heisst  es:  <Leider kam
dieser nicht  zustande, und der Just izhandel  nahm seinen Lauf.r  Was nun
foigte,  is t  e in Just izhandel ,  der seinesgleichen sucht.  Während 15 Jahren proze-
dieren zwei Gemeinden und ein Gemeindeverband, also al les öf fent l ich-recht l i -
che Körperschaften, die Anspruch auf sauberes Tr inkwasser erheben, gegen
ein gemischtwir tschaft l iches Unternehmen, an dem der Kanton Bern die Mehr-
hei tsbetei l igung hat und welches für das Seeland sicher von grossem wir t -
schaft l ichem Interesse ist .  Also:  d ie öf fent l iche Hand (Gemeinden) prozediert
gegen ein Unternehmen, das sich mehrhei t l ich im Eigentum der öf fent l ichen
Hand (Kanton) bef indet.  Auch das Strei tobjekt ,  das Grundwasser,  is t  Eigentum
der Öffentl ichkeit (Kanton).

Derselbe Kanton Bern hat auch die Oberaufsicht  über die Gewässer inne, d.h.
er hat gemäss Art. 130c des Wassernutzungsgesetzes und Art. 17 der K€ntona-
len Gewässerschutzverordnung dafür zu sorgen, dass den Vorschr i f ten zum
Schutz des Grundwassers Nachachtung verschafft wird. ln Tat und Wahrheit
fast  e ine schizophrene Angelegenhei t .  Man dürf te als Bürger erwaften -  und
das muss hier mit  a l ler  Deut l ichkei t  gesagt werden -  dass ein derart iger lnteres-
senkonf l ik t  r . iber ein öf fent l iches Gut ohne einen 15 Jahre dauernden Prozess
hätte überbrüch werden können. Man kann nur hoffen. dass dieser Prozess in
Zukunft  quasi  a ls Mahnmal dient,  damit  man sich bei  künft igen Interessenkon-13



f l ik ten der öf fent l ichen Hand bemühen wird,  mögl ichst  rasch eine Einigung und

eine Bereinigung zu erzielen. Und dann könnte man, in Anlehnung an den

berei ts erwähnten Satz im Vortrag des Gemeinderates sagen: Auf dass kein

solcher Just izhandel  mehr seinen Lauf nimmtl l

Sch luss-Betrachtu n gen

Sowohl die Bieler,  a ls auch die Lysser Behörden, wie die Beklagten haben

schlussendl ich dem Vergleichsvorschlag des Bundesger ichts-Referenten zuge-

st immt,  so dass die le id ige Sache im Frühjahr 1981 ein Ende fand. Bielerhiel t

statt den wohlbegründeten 12,6 Mio. Franken,die den effehiven Aufwand samt

kapi ta l is ier ten Mehrbetr iebskosten für die Ersatzanlagen darstel len,  ledig-

lich 2,7 Mio. Franken, Lyss statt 4,6 Mio. Frankennur 0,7 Mio. Franken und die
SWG statt 6,2 Mio. Franken überhaupt nichts. Die gesprochenen Schaden-

ersatzbeträge decken im Fal l  von Biel  und Lyss nicht  e inmal die kapi ta l is ier ten
Mehrbetr iebsauslagen infolge grösseren Pumpenstrom- und Wartungskosten
der umfangreichen und relat iv wei tentfernten Gimmizer Anlagen, welche die
nahegelegenen und günst ig produzierenden eigenen Grundwasserfassungen
zu ersetzen hatten.

Zusammenfassend muss man wohl von einem Pyrrhussieg von Biel  und Lyss
sprechen. Fragl ich s ind auch die Auswirkungen des of fensicht l ichen. relat iven
Erfolges der ZRA auf den schweizer ischen Gewässerschutz.  Möge die unglück-

liche Affäre aber doch wenigstens die vom zitierten Bieler Stadtratsmitglied

beschworene Mahnmalwirkung haben !

Ergänzend sei  noch bemerkt ,  dass im Zusammenhang mit  d ieser Grundwasser-
verschmutzung keine strafrecht l iche Verfolgung von al l fä l l ig verantwort l ichen
Personen stattfand.

WVS
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WVS l l .  Wasser.ireZUg

Den Fassungen i ' ,  Gimmiz u;urden durch die Partner die fo lgenden Grundwas-
sermengen enlnommen:

Biel
SWG
Lyss

Total  1980/81

WASSERBEZUG DER PARTNER m3

1=BrELff i ,=r*of f i  3:LYSSN

1 616 390 m3
2 459 470 m3
1 239 490 m3

(1979/80: 1 349 510 m3)-
(1979/80: 2 232750 m3l
(1979/80: 1 207 210 m3\

5 315 350 m3 (1979/80: 4 789 470 m3)

Der Gesamtwasserbezug erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 525 880 m'
oder rund 11 Prozent.

Al le drei  Partnersteigerten ihren Bezug und zwar Biel  um 20, SWG um 10 und
Lyss um 3 Prozent.

(i\

123
1 975

123 123 1 2 3 r  2 3

1977178 1978179 1e79/80 lsBO/811 976 1976177
(9 Mte)

123 123

15
1974



chemische untersuchung der wasserproben aus den Grundwasserfassungen 1, 2 und 3
Datrm. der Pf oo€nalrnle 16.10 1gB0 13.11.1980 17 12.1980 14 1 1SB1 r 8.2.1 981 18.3.1981
Fassung Nr

Temperatur der luft
Temperatur des Wassers
Gesamthärte
Cahium
Maqnesium

\a l : . . r
K; i l . i . r  r r ' i i
Chior ide
Sulfate
Nitrate
0xydierbarkeit
Nirrite
Ammonrum
Ersen
Mangan
Sauerstofi
Sa u e rsroff-Sätrig ung
Sarerstoli-Zehrung
Aggr. C0, n. Heyer
pH,Wert

-3,1 -3,3 -2,8
1 1,4 1 0,4 1 0,7
26,3 30,4 25,0
88,0 1 03,4 84,0
10,5 1 1, ' t  9,7
1,4 1,7 1,6
4,4 5,1 5,2

21,3 24,8 20,4
8,0 11 ,7 8,4

36,8 33,2 30,4
14,3 20,5 14,1
1 ,4 1,0 1,1
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,05 0.03 0,04
0,02 0,02 0,01
5,1 4,1 4,7

46,4 41,8 42,1
0,1 0,4 0,1
0,0 0,0 0,0
1,54 7,53 7,65

1,0 0,4
1 0,4 1 0,7
31 ,1 25,0

1 05,0 84,0
1 3,3 9,7
1,6 1,5
5,4 5,1

25,7 20,8
12,4 S,0
33,3 25,1
20,s 1 4,6
1,6 1 ,5
0,00 0,00
0,00 0,00
0,03 0,04
0,03 0,03
4,4 4,1

3S,1 42,\
0,0 0,1
0,0 16,s
1,40 7 ,51

-8,5 -t ,0 -8,0
11,6 10,7 11,1
29,5 31,7 26,6
sB,6 '106,6 90,0
11,8 12,2 9,8
1,4 1,1 1,5
4,6 5,S 5,4

23,7 25,5 21,1
8,9 12,5 10,S

37,6 34,1 30,6
15,9 20,3 1 5,4
0,6 0,9 0,6
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,01 0,02 0,02
0,00 0,00 0,00
4,9 4,1 4,4

44,1 36,7 3S,7
0,4 0,1 0,3
0,0 0,0 0,0
1 ,45 1,45 7,61

- 1 ,0 -0,9 -1,0
11,3 10,9 10,8
32,5 32,1 28,6

1 08,4 1 05,6 95.0
1 3,1 1 4,1 1 1,8
1 ,4 1 ,5 '1,5
4,3 4,9 4,9

25,5 25,4 23,0
s,5 s,5 1 1,0

41,2 34,9 2S,5
11 ,2 1 7,3 1 5,4
1,3 1,2 1,2
0,00 0,00 0,00
0,01 0,00 0,00
0,1 1 0,01 0,02
0,00 0,00 0,00
4,4 4,6 4,1

39,9 41 ,1 36,8
0,4 0,6 0,2
0,0 0,0 4,8
/ ,39 1,40 1 ,41

1,3 1,0
11,1 11,0

30,3 21 ,2
1 1 3,0 91,6

5,0 1 0,5
1,5 1,5
4,9 4,1

24,8 22,3
1 8,5 1 5,0
32,0 30,6
21,2 11 ,4
2,6 2,4
0,00 0,00
0,01 0.02
0,00 0,03
0,01 0,00
4,7 4,5

42,4 40,5
0,4 0,2
0,0 0,0
7 ,44 1.54

OC

oc
of

mg/l
mg/l
n_ili I

mg/L

mg/l
mg/ l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/r
mg/r
il
I t; ' i i

mg/ l

7,0 7,3
11,6 1,52
25,5 30,3
85,6 99,4
1 0,0 1 3,1
1,4 1,5
4,2 5,3

21,0 25,3
8,0 12,1

35,4 34,3
12,5 14,5
1,0 0,s
0,00 0,00
0,00 0,00
0,02 0,03
0,00 0,00
5,2 4,4

4t,4 36,6
0,1 0,0
0,0 0,0
7 ,51 7,52

7,4
7,66

24,3
81,2
9,6
1,4
4,7

20,4
8,3

2 S,S
8,8
O,B
0,00
0,00
0,05
0,00
4,1

39,2
0,0
0,0
7,66

1,8
11,1
29,9
s1,0
11 ,4
1.4

^ ' )24,1
14,5
3S,2
11 ,4
2,5
0,0 0
0,02
0,1 0
0,00
4,1

43,0
0,1
0,0
1,43

0,6
11 ,4
21 ,1
BS,8
11,2
1,4
A,J

22,2
8,3

3 7,0
14,8
1,3
0,0 0
0,00
0,04
0,03
c,q

4S,1
0,4
0,0
I ,44

Dalum dt;r i 'rulLlahme 22.4.1981 20.5.1$1 17 61981 22,7.1 S81 1 6.9.1 981
Fassung Nr.

Temperatur der [uft
Temperalur des Wassers
Gesamthärte
Cahium
[4agnesium
(aiium
i;atr i !m
Karbonathäne
Chloride
Sulfate
Ni l rate
0xviierbarkeit

At;tilt. .i. tt
Erse,.
Mangan
Sauerstolf
Sauerstoff"Sättigung
Sauerstoff-Zehrung
Aggr. C0, n. Heyer
pH-Wert

4,6 8,9 12,1
11,1 10,8 10,7
28,2 27,5 27,3
93,0 B2,B 65,0
12,0 16,5 26,8
1,3 1,5 1 ,5
4,0 4,7 4,1

22,1 22,4 .  22,4
8,5 1 1 ,5 '1 1,5

37,1 25,2 3B,B
11 ,3 18,2 17,3
1,2 1,3 1,1
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,07 0,05 0,04
0,06 0,06 0,05
4,8 4,1 4,3

43,S 36,8 38,5
0,0 0,1 0,0
0,0 0,0 0,0
1,48 7,55 7,57

1 7,9 1 8,0 1 8,1
1 1,8 1 1,3 1 1,0
28,1 31,S 26,8
s6,0 1 03,0 85,0
g,s B,B I  3,1
1,5 1 ,1 1,6
4,6 6,2 4,8

22,2 25,4 21,5
14,2 14,5 13,0
36,5 33,0 30,5
15,8 22,0 17 ,5
t ,8 0,s 2,1
0,00 0,00 0,00
0,01 0,01 0,02
0,04 0,00 0,06
0,00 0,05 0,06
4,1 4,1 3,6

43,0 31 ,2 32,4
0,4 0,1
0,0 0,0 0,0
7,40 1,31 7,56

11 ,A 17,3 17 ,0
12,1 11,5 11,8
26,5 31,3 26,0
86,6 1 01,6 63,5
1 1 .9 14,3 21 ,0
1,4 1,6 1,6
3,8 4,9 4,6

22,3 26.0 22,1
8,5 13,2 1 1,0

31 ,2 37,2 31,7
19,5 46,1 22,8
1 ,3 1.3 0,8
0,00 0,00 0,00
0,03 0,02 0,02
0,03 0,01 0,03
0,08 0,09 0,04
4,S 4,2 4,1

45,2 38,3 37,6
0,3 0,2 0,4
0,0 0,0 0,0
1,51 7,36 7,53

1 B,S 1 S,1
11,4 11,1
30,8 24,6
24,0 20,4
1 6,4 1 0,3
1 ,6 1,5
4,9 4,5

25,5 20,S
1 3,0 9,0
34,5 29,8
20,4 14,0
0,5 0,4
0,00 0,00
0,1 1 0,1 3
0,00 0,03
0,02 0.00
4,3 4,4

3S,1 40,3
0,0 0,0
0,0 0,0
I ,21 7 ,46

1 3.1 1 5,8 1 5,8
12,0 11 ,4 1 1,8
24,6 23,6 23,3
82,6 33,6 14,1
s,7 15,2 1 1,6
1,4 1,1 1,4
3,7 4,1 4,0

20,8 24,8 20,0
1,2 12,6 8,6

35,0 32,5 31 ,0
14,0 15,2 1 3,3
0,4 0,6 0,4

0,16 0,15 0,18
0,02 0,01 0,05
0,01 0,01 0,02
5,00 4,3 4,3

46,0 3S,1 39,4
0,0 0,2 0,1

7,35 1,27 7,45

16,4 16,8 17,3
12,1 11,9 11,6
24,5 25,8 23,1
82,4 86,0 78,0
9,5 10,3 10,1
1,3 1,4 1,5
3,7 3,9 4,3

20,5 21 ,1 19,9
1,1 8,1 8,1

34,5 35,5 32,5
13.9 15,2 13,6
0,4 0,5 0,4
0,00 0,00 0,0rJ
0,02 0,02 0.02
0,02 0,01 0,05
0,00 0,00 0,00
5,2 5,2 4,6

48,0 1t,B 42,0
0,4 0,0 0,2
0,0 0,2 1,0
7,38 1,37 1,49

OC
oc 1 S,0

12,1
24,8
20,8
s,1
1,3
3,1

20,8
6,7

lF A

0,3
0,00
0,06
0,01
0,02
\ )

48,0
0,0
0,0
7,3 6

mg/l
mg/l
ng/1
tne"/i
o l

mg/r
mg/l
mg/l
mg/l
- itil
mg/
mgil
mg/r
mgt l
ak

mgn
mg/l
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WVS l l l. Betrieb der Anlagen

Wiu in f rüheren Jahren, darf  e inmal mehr festgestel l t  werden, dass die Anlager,
ohne nennenswerte Störungen funktionierten und dass wegen der guten Quali-
tät des geförderten Wassers auf die Ozonisierung verzichtet werden konnte.

Leider gelang es auch im Berichtsjahr nicht, die undichten Stellen in der Decke
des Turm-Rohrkel lers ausf indig zu machen, durch welche sporadisch und ganz
unregelmässig, tropfenweise Wasser ins Gebäude dringt. Vorläufig bleibt
nichts anderes übrig, als dieses Wasser bei den Tropfstellen aufzufangen und
abzu le i ten.

Die Sanierung der Reservoirwände konnte noch etwas hinausgeschoben wer-
den, da sich der Zustand der Vandex-Beschichtung nicht  wei ter  verschlech-
terte.

Die Pumpen der Fassung Nr.  1,  welche über 60 Prozent der jähr l ichen Gesamt-
fördermenge zu l iefern pflegen, lassen schon seit einiger Zeit etwas in ihrer
Leistung nach. Möglicherweise treten bei den Laufrädern gewisse Kavitations-
erscheinungen (Mater ia labtragungen, die eine rauhe Oberf läche der Schaufeln
bewirken) auf. Bei den Pumpen der Fassung Nr. 2 ist in etwas abgeschwächter
Form eine ähnl iche Feststel lung zu machen. Die Pumpen der beiden genannten
Fassungen müssen daher nacheinander revidiert werden, was im Laufe der
kommenden ein bis zwei Betriebsjahre zu geschehen hat"

Wiederum schwankte der Chemismus des geförderten Wassers etwa in den
gleichen Grenzen wie im Vorjahr.
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lV. Bautätigkeit

Nachdem der Verwaltungsrat  im Vor jahr die Erstel lung einer Sicherungsanlage
zum Schutz der WVS-Einr ichtungen in Gimmiz beschlossen hatte,  wurde ein
erster Tei l  davon im Ber ichts jahr sukzessive eingebaut.

WVS
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WVS \"/. l .ätigkeit der Gesellschaftsr:rrian€

Die vier. :hnte ordent l iche Generalversammlt , ' rg fand arn r ' l  .  März 1981 im
Restaurant rrSternenu in Scheuren stat t .  Ansr;hl iessend daran zeigte Herr  Dr.
phi l .  nat .  G. Budmiger seine sehr interessante und schöne Mult iv is ions-Schau
tuDas Seeland und seine Gewässern.  Wie übl ich waren eine ganze Anzahl  Gäste
sowie die Presse zu diesem Anlass erschienen.

Der Verwaltungsrat befasste sich an drei Sitzungen zur Hauptsache mit folgen-
den Geschäften:

-  Prüfung und Genehmigung der Jahresrechnung 1979/80 und des Budgets
1980/81 sowie des Geschäftsberichtes 1979/80

- Prozess gegen die Zuckerfabrik Aarberg

- Beitritt der aWasserversorgung AmtErlach> zur Wasserverbund Seeland AG

Die Technische Kommissiontrat zu neun Sitzungen zusammen und behandelte
folgende Hauptthemen:

-  Jahresrechnung 1979/80 und Budget 1980/81

- Geschäftsbericht 1979/80

- Prozess gegen die Zuckerfabrik Aarberg

- Beitritt der t<Wasserversorgu ng Amt Erlach>r zur Wasserverbund Seeland AG

- Arbei tsvergebung für die Sicherungsanlage

- Erd- und Kalkentsorgung HUMOSA der Zuckerfabr ik Aarberg

- Resul tate der chemischen Wasseranalysen

- Al l fä l l iger Anstr ich der Wände im Hochreservoir  Gimmiz

- Schutz des Grundwassers.  Durchführung von Untersuchungen im ganzen
Grundwassergebiet  von Bargen und Büren durch Experten

- Mit  dem Kant.  Wasser-  und Energiewir tschattsamt (WEA):

a) Konzessionen und Wasserrechtszinsen fur die st i l lgelegten Fassungen
von Biel  in Worben und von Lyss im Schachen

b) Alarmorganisat ion bei  e iner radioakiven Verseuchung durch einen Unfal l
im Kernkraftwerk Mrih leberg

- Mit dern WEA und den Bernischen Kraftwerken (BKW):

a) Vor läuf ige Einstel lung des Betr iebes der Grundwasseranreicherungsan-
lage der BKW am Hagneckkanal

b) Hydrogeologisches Untersuchungsprogramm im Zusammenhang mit
dem seinerzei t igen Bau des Kraf twerks Aarberg (Schlussber icht  über die
Grundwasserf  ragen).

Weitaus am meisten Zei t  nahmen die Diskussionen um den Bei t r i t t  der <Was-
serversorgung Amt Er lachr in Anspruch; es wurden zahlreiche Var iantenrech-
nungen erstel l t .  Schl iessl ich einigte man sich in der Technischen Kommission
und im Verwaltungsrat  WVS auf eine der vorgelegten Var ianten und stel l te der
nEinfachen Gesel lschaft  Wasseryersorgung Amt Er lachr am 24. Apr i l  1981 die

((')
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entsprechende Beitritts-offerte zu. Auch der wVS-partner *seeränd. wasser-versorgung Gemeindeverbandu (SWG) unterbrei tete der genannten Gesel l_schaft  -  auf  deren wunsch -  in dieser Sache eine of fer te bezügr ich Bei t r i t t  zurSWG. Bis zum Ende des Ber ichts jahres rag noch kein Entscheid der <Einfachen
Gesel lsshaft  Wasseryersorgung Amt Er lach> vor.

WVS
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W\/S Vl. Titigkeit der Partner

Biel

Gleich wie in den letzten Jahren beschränkte s ich die Bauiat igkei t  der WV Biel

auf das Lei tungsnetz.  Es wurden rund 2 km Wasserhaupt le i tungen neu ver legt

oder ersetzt .  Daneben erstel l te man 77 Hauszulei tungen neu und nahm 68

ausser Betr ieb.  lm Seewasserwerk wurden die 63 000 kg Akivkohle reakt iv ier t ,
was ein kostspiel iges und zei t raubendes Unterfangen ist ,  das al le 2 bis 4 Jahre

nöt ig wird.  Zudem musste man al le Rohwasserpumpen revidieren und reini-
gen, da wegen einer mehrere Mi l l imeter dicken Schlamm-iKalkschicht  auf den
Schaufeln der Laufräder und in den Kanälen der Pumpengehäuse die Förder le i -
stung stark zurückgegangen war.

Daneben wurde am Aufbau der sogenannten aKriegs-Organisat ion der Werkel
im Rahmen der Ziv i lschutz-Organisat ion Biel  wei tergearbei tet .  Al le Ziv i lschutz-
dienstpf l icht igen des Gas- und Wasserwerkes Biel  s ind nun dort  e ingetei l t  und
erfül len ihre Ziv i lschutzdienstpf l icht  in einer der sogenannten Mehrzweckgrup-
pen des Gas- und Wasseruverkes unter ihren eigenen (zivilen) Vorgesetzten.

Lyss

lm Ber ichts jahre wurden in Lyss ledigl ich neue Hausanschlüsse und zusätzl iche
Hydranten erstellt. Die Tätigkeit erstreckte sich vorwiegend auf Revisionsarbei-

ten sowie Leitungsnetzuntersuchungen zur Reduktion der Wasserverluste (29,1

Prozent) .

Für die Renovat ion des Hauptpumpwerkes im Schachen sowie den Einbau
einer v ier ten regul ierbaren Pumpengruppe, wurden Projektstudien in Auftrag
gegeben.

swG
Die Bautät igkei t  der SWG umfasste im Ber ichts jahr im wesent l ichen folgendes:

SWG lll Sicherstellung der Versorgung Region Täuffelen

Die Arbei ten für die Pumpstat ion der SWG in Walperswi l  und für das Reservoir
r ,Oberholz> in Mörigen konnten im Spätsommer abgeschlossen werden. Am

5. September 1981 konnten die Anlagen SWG l l l  e ingeweiht  und of f iz ie l l  dem

Betrieb übergeben werden. Noch nicht im Einsatz steht der in diesem Zusam-

menhang angeschaffte Prozessrechner, indem die Arbeiten für die Automati-

s ierung noch nicht  abgeschlossen sind.

V e rstä rku n g d e s V e rso rg u ng s n etzes i m c U nte ra mtt

ln der Gemeinde Studen konnte das letzte Teilstück der Ringleitung NW 300 mm

zwischen Reservoir Studenberg und Reservoir Dotzigenberg ausgeführt wer-

den. Dieses Teilstück weist eine Länge von 696 m auf und führt ab Kreuzung

Gassackerweg/Schwadernaustrasse durch den Zihlweg, bis Hydrant Nr. 72 in

der Schulstrasse.

Verstärkung des Versorgungsnetzes im uOberamt-Seet

Parallel mit dem Ausbau der Staatsstrasse konnte in lpsach ein weiteres Teil-

stück von 425 m der Verstärkungsleitung Durchmesser 400 mm zwischen

21 ;,r""räJj:tr 
Nidau/lpsach und dem Reservoir <Oberholz,, in Mörigen ausgeführt
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Vertei I- u nd Hyd rantennetz

In den 16 Verbandsgemeinden Kat.  A wurden im Ber ichts jahr total  1297 m
Vertei l -  und Hydrantenlei tungen von NW 100-200 mm ver leot .

Planwerk

1981 wurde die ganze wv-Anlage der Verbandsgemeinde worben geortet ,  e in-
gemessen und in den dafür neuerstel l ten Katasterplänen l :500, im Rastersv_
stem, eingezeichnet und vermasst.

WVS
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W\NS Vll. J*hresrechr":ng pro 1g80lg1

l iugaben

1. Feste Jahreskosten

a) Fassungsanlagen

Zinsen auf Dar lehen,
La ndkaufresta nzen usw.
Dividende an Akt ionäre
Zuweisung an gesetzl iche Reserve
Anschaffung von Mobi l iar .
Maschinen, Fahr-  und Werkzeugen
Roh- und Hi l fsmater ia l ien
Werkleistungen von Partnern und
Dri t ten für  Unterhal t  und Reparatur
von Mobi l iar ,  Maschinen, Fahr-  und
Werkzeugen
Gru ndwasserzins .
Abschreibungen.
Rückstel lu ngen
(Fonds für Erneuerung) .  .  .
Antei I Verwaltungskosten

b) Vertei lanlagen

Zinsen auf Dar lehen,
La ndkaufresta nzen usw.
Dividende an Akt ionäre
Zuweisung an gesetzl iche Reserve
Anschaffungen von Mobi l iar ,
Maschinen, Fahr-  und
Werkzeugen
Roh- und Hi l fsmater ia l ien
Werkleistungen von Partnern und
Dri t ten für  Unterhal t  und Reparatur
von Mobi l iar .  Maschinen, Fahr-  und
Werkzeugen
Abschreibungen.
Rückstel  I  u ngen
(Fonds für Erneuerung) ,  .  .
Anteii Verwaltungskosten

2. Bewegliche Jahreskosten

Dividende an Akt ionäre
Zuweisung an gesetzl iche Reserve
EleKrizität

-':\
qr, ,1.i

Fr.

107 361.-
88 330.-
6 670.-

419.05

40 323.25
112 533.-
287 000.-

39 200.-
45 350.55

145 551.50
88 330.-
6 670.-

909.90
1 337.10

68.646.20
275 000,-

72000.-
45 350.55

88 340.-
o oou.-

108 337.40
45 350.60

rc)'
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Finnahmen

1. Feste Jahreseinnahmen

a) Fassungsanlagen Fr,

Vergütungen der Partner 711 771.60
% Verwaltungseinnahmen 15 415.25

b) Vertei lanlagen
Vergütungen der Partner 688 380.-
% Verwaltungseinnahmen 15 415.25

2. Beweg liche Jahreskosten

Vergütungen der Partner 233 272.75
% Verwaltungseinnahmen 15 41 5,25

Fr

WVS

\\, .

Ermittlu ng des Reingewinnes

Ausgewiesener Rei  ngewi nn.

In den Unkosten enthal tene Dividende:
-  Feste Jahreskosten Fassungsanlagen .
-  Feste Jahreskosten Vertei lanlagen.
- Beweg liche Jahreskosten.

In den Unkosten enthal tene Zuweisungen
an gesetzliche Reserven :
-  Feste Jahreskosten Fassungsanlagen .
-  Feste Jahreskosten Vertei lanlagen,
-  Bewegl iche Jahreskosten.

Effektiver Reingewinn zur Verfügung
der Genera lversamm lung

Gewinnverteilung

Zur Ver- fügung der Generalversammlung
stehender Reingewinn.
Zuweisung an gesetzl ichr Reserve :20 000.-
Ausschüttur,r ;  e iner Div i . iende
von 5 Prc;zent .  265 000.-

1 679 670.10 1 679 670.10

88 330,-
88 330.-
88 340.-

6 670.-
6 670.-
6 660.-

285 000.-

285 000.-

i,r.;;3
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WVS Vlll. Anträge des Verwaltungsrates

- Der Verwalturrgsrat stellt der Generalversammlung den Antrag, den vorlie-
genden Jahresbericht, die Betriebsrechnung und die Bilanz per 30. Septem-
ber 1981 zu genehmigen und den Verwaltungsorganen Entlastung zu et-
tei len.

- Die Verteilung des Reingewinns von Fr. 285 000,- sei wie folgt vorzu-
nehmen:

Auf dem Ahienkapital wird eine Dividende von 5 Prozent ausgerichtet,
entsprechend einer Summe von Fr. 265 000.- und die verbleibenden
Fr. 20 000.- sind dem Konto gesetzliche Reserve zuzuweisen.

Lyss/Biel, 22. Februar 1982

Namens des Verwaltungsrates
der Präsident:

A. Mäder
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lX. Bilanz per 30. September 1981

Kasse
Postcheck
Schweiz. Bankverein, Biel
- Betriebskonto
- Kont i  für  Ausbau und Erneuerung
Guthaben Verrechnu ngssteuern
Pa rtne ra brech nu ngs konti
-  Stadt Biel  ,  .
-  Gemeindebetr iebe Lyss,  .
- SWG, Worben
Mobi l ien und Einr ichtungen.
Tra nsitorische Aktiven

Anlagevermögen Fassungsanlagen

Aufschlussbohrungen
Vertikalbrunnen mit Pumpwerken
Landerwerb
Druck- und Leer lauf le i tungen
Brunnen zu Hauptgebäude
Signal- und Kraftkabel .
Maschinel le Instal lat ionen
im Betriebsgebäude
Maschinel le Instal lat ionen
im Wasserturm
./. Subventionen

Sabotageschutz

1 213 699.25
423 287.-

Vorarbeiten .
Gründungskosten
Prozesskosten

Anlagevermögen Verteilanla gen

Betriebsgebäude .
Wasserturm 3 191 652.25
./.Subventionen 646 886.-

489 695.05

2 544 766.25

186 058.05

1 616 491.40

636 298.95
737 949.70
462 644.50
284 076.:5
20 5' t9.90

481 917.55
32 302.75 .r rr

262 886.30 zo

WVS
Ahiven

Fr.
6'10.90

29 748.60

602 256.35
838 200.-
11 715.80

23 005.30
6 956.75
8 462.30
4 846.10

59 141 .90

97 694.50
1 763 552.-
1 395 792.35

506 716.-

610 286.80

790 412.25

32 302.80
327 672.60

20 795.70
175 257.-

Passiven
Fr.

\"b

'

Leerlauf leitu ngen
Hauptgebäude-Hag
Hauptdruckleitung,

neckka nal
inkl .

Signalkabel
Drucklei tungsabzweig nach PW
Bielund Lyss .
Druckleitungsabzweig nach PW Biel
Druckleitungsabzweig nach PW Lyss .
Druckleitrr rrgsabzweii ; nach PW SWG
Leerlarf  le i tung bei  P\V SWG .
La n<i l ,  rwerb für  Endausbau
S; ' : rotageschutz
Pr , resskosten
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WVS
Kredi toren
Kaufresta nzen aus Landkäufen
Wertberichtig u ng I i 'r :
Abschreibungen auf

Fassu ngsa n lagen
Vertei la nlagen
Mobi l ien u nd Einr ichtungen

Rückstel lungen für Ausbau und
Erneuerung auf

Fassungsanlagen
Vertei lanlagen

Konsol id ier le Schulden
- Stadt Biel  ,
*  Gemeinde Lyss
- SWG Worben
Transi tor ische Passiven
Dividende
Akt ienkapi ta l  . . . .
Gesetzliche Reserven

Aktiven
Fr.

Pass i ! 'en
Fr.

186 321 .05
134 876.75

2 071 000.-
1 715 000.-

4 846.10

307 100.-
531 100.-

2 400 000.-
850 000.-

1 100 000.-
40 788.75

265 000.-
5 300 000.-

155 000.-

15 061 032.65 15 061 032.65
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X. Bericht der Kontrollstelle

Bericht
über das Geschäftsjahr 1980/8'l
an die ordent l iche Generalversammlung
der Aktionäre der Wasserverbund Seeland AG

Sehr geehrte Herren

Als Kontrol lstel le lhrer Gesel lschaft  haben wir  d ie auf den 30. Seotember 1981
abgeschlossene Jahresrechnung im Sinne der gesetzl ichen Vorschr i f ten ge-
prüft.

Wir stellen fest, dass

- die Bi lanz und die Erfolgsrechnung mit  der Buchhal tung übereinst immen,
-  d ie Buchhal tung ordnungsgemäss geführt  is t ,
-  bei  der Darstel lung der Vermögenslage und des Geschäftsergebnisses die

gesetzlichen Bewertungsgrundsätze sowie die Vorschriften der Statuten ein-
gehal ten s ind.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir ,  d ie vor l iegende
Jahresrechnung zu genehmigen. Ferner bestät igen wir ,  dass die berei ts ver-
buchte Gewi nnverwend ung den Statuten entspricht.

Biel ,  12.  Februar 1982
Al lgemeine Treuhand AG

sig.  Wendler s ig.  Ri t ter

WVS
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